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Satzung zur Regelung der Vergabe von Studien-

 plätzen  für  den  weiterbildenden  Masterstudiengang

 Politik und deutsche Nachkriegsgeschichte

 des  Fachbereichs  Politik- und Sozialwissen-

 schaften der Freien Universität Berlin für das

 Wintersemester 2008/09

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  a  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung
 vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 18.  Mai  2007  (GVBl.  S.  198),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin
 (Berliner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar
 2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
 12.  Juli  2007  (GVBl.  S.  278),  hat  der  Fachbereichsrat
 des  Fachbereichs  Politik-  und  Sozialwissenschaften  der
 Freien  Universität  Berlin  am  16.  April  2008  folgende
 Satzung erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  für  die  Ver-
 gabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  a  BerlHZG  für  den
 weiterbildenden  Masterstudiengang  Politik  und  deut-
 sche  Nachkriegsgeschichte  für  das  Wintersemester
 2008/09.

 §  2

 Studienplätze und Bewerbungsfrist

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  weiterbildenden  Masterstu-
 diengang  Politik  und  deutsche  Nachkriegsgeschichte
 zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zu-
 lassungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden
 Zulassungstermin bestimmt.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber  haben  einen  form-
 losen  schriftlichen  Antrag  auf  Zulassung  an  das  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Dem  Antrag  auf  Zulassung
 sind  die  Nachweise  gemäß  §  3  Abs.  1  Buchstabe  a)  und
 b)  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.  Werden  im
 Ausland  erworbene  Nachweise  vorgelegt,  müssen
 diese,  wenn  sie  nicht  in  deutscher  oder  englischer  Spra-
 che  abgefasst  sind,  übersetzt  und  durch  eine  deutsche
 Auslandsvertretung  beglaubigt  sein.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  30.  September
 2008.

 (4)  Sind  weniger  Bewerbungen  als  Studienplätze  vor-
 handen,  werden  diese  an  Bewerberinnen  oder  Bewer-
 ber  vergeben,  die  einen  Bachelorabschluss  oder  einen
 gleichwertigen  anderen  ersten  berufsqualifizierenden
 Hochschulabschluss  nachweisen.  Sind  mehr  Bewer-
 bungen  als  Studienplätze  vorhanden,  erfolgt  ein  Aus-
 wahlverfahren gemäß §§  3 bis 7.

 §  3

 Auswahlkriterien

 In  die  Auswahlentscheidung  werden  folgende  Aspekte
 einbezogen:

 a)  ein  Bachelorabschluss  oder  ein  gleichwertiger  ande-
 rer  erster  berufsqualifizierender  Hochschulabschluss
 vorzugsweise  in  einem  lehramtsbezogenen  Stu-
 diengang  in  Sozialkunde  (Politikwissenschaft),  Ge-
 schichtswissenschaft  oder  in  einem  Fachgebiet,  das
 die  Bewerberinnen  oder  Bewerber  im  besonderen
 Maße  zur  Erreichung  der  Studienziele  gemäß  §  4
 der  Studienordnung  des  weiterbildenden  Master-
 studiengangs  Politik  und  deutscher  Nachkriegs-
 geschichte befähigt,

 b)  studienrelevante  berufliche  Erfahrungen,  insbeson-
 dere  die  erfolgreiche  Ableistung  eines  Vorberei-
 tungsdienstes  oder  einer  anderen  gleichwertigen
 Einführungszeit,  eine  qualifizierte  berufliche  Tätigkeit
 im  Schuldienst  oder  eine  sonstige  einschlägige  Lehr-
 tätigkeit  von  mindestens  einem  Jahr  Dauer  (tabellari-
 sche Übersicht),

 c)  in  Form  eines  dreiseitigen  Exposés  darzulegende
 Motivation  für  die  Bewerbung  für  den  Masterstudien-
 gang  Politik  und  deutsche  Nachkriegsgeschichte
 und

 d)  das Ergebnis des Auswahlgesprächs.

 §  4

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  5  durchgeführt  und  dauert  etwa
 30 Minuten je Bewerberin oder Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber,  welche  die  Bewerbungsunterlagen  voll-
 ständig  und  fristgerecht  vorgelegt  haben,  durch  die  Aus-
 wahlbeauftragten  schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt
 und  Ort  eingeladen.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,
 wenn  sie  mindestens  zehn  Werktage  vor  dem  Auswahl-
 gespräch abgesandt wurde.

 (3)  Das  Auswahlgespräch  wird  mit  jeder  Bewerberin
 oder  mit  jedem  Bewerber  einzeln  geführt  und  ist  nicht
 öffentlich.  Bei  mehr  als  50  Bewerbern  kann  eine  Voraus-
 wahl  anhand  der  schriftlichen  Bewerbungsunterlagen
 getroffen  werden.  Die  Entscheidung  darüber  obliegt  den
 Auswahlbeauftragten.

 *  Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  am
 27.  Mai 2008 bestätigt worden.
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(4)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird
 eine  Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe
 für  die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers
 enthält.

 §  5

 Auswahlbeauftragte

 (1)  Zur  Durchführung  des  Auswahlgesprächs  werden
 mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese
 werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  des  Fachbe-
 reichs  Politik-  und  Sozialwissenschaften  im  Auftrag  des
 Präsidiums  bestellt.  Voraussetzungen  für  die  Bestellung
 sind,  dass  sie  im  weiterbildenden  Masterstudiengang
 Politik  und  deutsche  Nachkriegsgeschichte  prüfungsbe-
 rechtigt  sind  und  in  einem  hauptberuflichen  Beschäfti-
 gungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin  stehen.
 Die  Bestellung  erfolgt  für  das  Auswahlverfahren  zum
 Wintersemester  2008/09.  Eine  Stellvertretung  ist  nicht
 möglich.

 (2)  Die  Auswahlbeauftragten  schlagen  unter  Berück-
 sichtigung  der  Eignung  und  Motivation  dem  Präsidium
 der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung  und
 Zulassung  –  Bewerberinnen  und  Bewerber  zur  Zulas-
 sung vor.

 (3)  Die  Auswahlbeauftragten  können  unter  Fristset-
 zung  geeigneten  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  das
 Nachreichen  von  fehlenden  Nachweisen  gestatten  oder
 in  Zweifelsfällen  zusätzliche  Auskünfte  von  Bewerberin-
 nen oder Bewerbern einholen.

 §  6

 Rangfolge

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  Ergebnisse  eine  Rangfolge  gebildet.  Bei
 Ranggleichheit entscheidet das Los.

 §  7

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Prä-
 sidium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  von  den  Auswahlbeauftragten  ermittelten
 Rangfolge.

 (2)  Zugelassene  Bewerberinnen  und  Bewerber  er-
 halten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Im-
 matrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser
 Frist wird der Studienplatz neu vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  8

 Aufbewahrung der Unterlagen und

 Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Politik-
 und  Sozialwissenschaften  bis  zur  Bestandskraft  der  Ent-
 scheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen Entscheidung aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  9

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.
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Satzung zur Regelung der Vergabe von Studien-

 plätzen für den Masterstudiengang Osteuropa-

 studien des Zentralinstituts Osteuropa-Institut

 der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung
 vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 18.  Mai  2007  (GVBl.  S.  198),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin
 (Berliner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar
 2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
 12.  Juli  2007  (GVBl.  S.  278),  hat  der  Institutsrat  des  Zen-
 tralinstituts  Osteuropa-Institut  der  Freien  Universität  Ber-
 lin am 11. Februar 2008 folgende Satzung erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren
 für  die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1
 Nr.  1  BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang
 Osteuropastudien  des  Zentralinstituts  Osteuropa-Institut
 der Freien Universität Berlin.

 §  2

 Studienplätze und Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  konsekutiven  Masterstudien-
 gang  Osteuropastudien  zur  Verfügung  stehenden  Stu-
 dienplätze  wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien
 Universität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Prä-
 sidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  31.  Mai  eines  je-
 den Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3 Abs.  1 in amtlich beglaubigter Form beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewer-
 bungsschlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  ge-

 nannten  berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss
 noch  nicht  vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein
 aktueller  Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Trans-
 kript)  vorgelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  min-
 destens  2/3  der  insgesamt  zu  erzielenden  Leistungs-
 punkte  nachgewiesen  werden  und  das  Thema  der
 Bachelorarbeit  ausgegeben  worden  ist;  die  Bewerbung
 geht  mit  dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das  Auswahl-
 verfahren ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,  den
 Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  ist  ein  berufsqualifizie-
 render  deutscher  oder  gleichwertiger  ausländischer
 Abschluss  eines  Hochschulstudiums  mit  einem  politik-
 wissenschaftlichen,  soziologischen,  rechtswissenschaft-
 lichen,  volkswirtschaftlichen,  geschichtswissenschaft-
 lichen,  kulturwissenschaftlichen  oder  literaturwissen-
 schaftlichen  Studienanteil  im  Umfang  von  mindestens
 60  Leistungspunkten;  das  gilt  auch  für  Bewerberinnen
 und  Bewerber  mit  dem  Abschluss  eines  Hochschul-
 studiums in Europäischen Studien.

 (2)  Darüber  hinaus  sind  Kenntnisse  der  englischen
 Sprache  auf  der  Niveaustufe  C1  des  Gemeinsamen  Eu-
 ropäischen  Referenzrahmens  für  Sprachen  (GER)
 nachzuweisen.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studien-
 abschluss  an  einer  ausländischen  Hochschule  oder
 gleichgestellten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der
 Nachweis  von  Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies
 kann  durch  das  Bestehen  der  Deutschen  Sprachprü-
 fung  für  den  Hochschulzugang  (DSH)  oder  durch  Nach-
 weis  eines  gleichwertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der
 Ordnung  für  die  Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  ausländischer  Studienbewerberinnen  und
 Studienbewerber  an  der  Freien  Universität  Berlin  er-
 folgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit geprüft.

 §  4

 Auswahlquote, Auswahlkriterien,

 Organisatorisches

 (1)  80  %  der  nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten
 verfügbar  gebliebenen  Studienplätze  werden  durch  das
 in  dieser  Satzung  geregelte  Auswahlverfahren  ver-
 geben  (Hochschulquote).  20  %  der  Studienplätze  wer-
 den  auf  der  Grundlage  von  §  10  Abs.  1  Satz  Nr.  2  und

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung am 26.  Mai 2008 bestätigt worden.
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Satz  3  BerlHZG  vergeben.  Die  Quote  des  §  10  Abs.  1
 Satz 3 BerlHZG beträgt 5  %.

 (2) Die Auswahl erfolgt nach:

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Er-
 gebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studien-
 gangs bemisst (§  10 Abs.  2 Nr.  1 BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder  Be-
 werbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung
 für  den  Masterstudiengang  Osteuropastudien  geben
 soll (§  10 Abs.  2 Nr.  6 BerlHZG).

 (3) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Ver-
 fügung stehenden Studienplätze vergeben.

 (4) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1 und 2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  Anzahl  der  Teil-
 nehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahlgespräch
 wird  auf  das  Dreifache  der  gemäß  §  2  Abs.  1  zur  Ver-
 fügung  stehenden  Studienplätze  begrenzt.  Der  anzu-
 wendende  Auswahlmaßstab  ist  der  Grad  der  Qualifika-
 tion,  die  sich  nach  dem  Ergebnis  der  Prüfung  des  voran-
 gegangenen Studiengangs bemisst.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens
 werden  mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  ein-
 gesetzt.  Diese  werden  von  der  oder  dem  Vorsitzenden
 des  Institutsrats  im  Auftrag  des  Präsidiums  bestimmt.
 Sie  müssen  im  Masterstudiengang  Osteuropastudien
 prüfungsberechtigt  sein  und  in  einem  hauptberuflichen
 Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin
 stehen. Eine Vertretung ist nicht zulässig.

 §  5

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten
 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-
 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird
 eine  Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe
 für  die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers
 enthält.

 §  6

 Erstellen einer Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine
 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß §  8 a BerlHZG ermittelt.

 §  7

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Prä-
 sidium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage der ermittelten Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  er-
 halten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Im-
 matrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser
 Frist  wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Be-
 werbung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu
 vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das
 erste  Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätes-
 tens  bei  der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester
 ist  der  erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss
 vorzulegen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  8

 Aufbewahrung der Unterlagen und

 Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Politik-
 und  Sozialwissenschaften  bis  zur  Bestandskraft  der  Ent-
 scheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen Entscheidung aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  9

 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  die  am  Tage  ihrer  Veröffentli-
 chung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Univer-
 sität Berlin) in Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  Satzung  zur  Regelung  der  Ver-
 gabe  von  Studienplätzen  für  den  Masterstudiengang
 Osteuropastudien  des  Zentralinstituts  Osteuropa-Institut
 der  Freien  Universität  Berlin  vom  16.  Juli  2007  (FU-Mit-
 teilungen 47/2007, S.  1053) außer Kraft.
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Satzung zur Regelung der Vergabe von Studien-

 plätzen im Masterstudiengang Sozial- and Kultur-

 anthropologie des Fachbereichs Politik- und Sozial-

 wissenschaften der Freien Universität Berlin

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung
 vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 18.  Mai  2007  (GVBl.  S.  198),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin
 (Berliner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar
 2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
 12.  Juli  2007  (GVBl.  S.  278),  hat  der  Fachbereichsrat
 des  Fachbereichs  Politik-  und  Sozialwissenschaften  der
 Freien  Universität  Berlin  am  16.  April  2008  folgende
 Satzung erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren
 für  die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1
 Nr.  1  BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang
 Sozial-  and  Kulturanthropologie  des  Fachbereichs  Poli-
 tik-  und  Sozialwissenschaften  der  Freien  Universität
 Berlin.

 §  2

 Studienplätze und Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Sozial-
 und  Kulturanthropologie  zur  Verfügung  stehenden  Stu-
 dienplätze  wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien
 Universität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Prä-
 sidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3 Abs.  1 in amtlich beglaubigter Form beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewer-
 bungsschlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1
 genannten  berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss
 noch  nicht  vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein
 aktueller  Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Trans-
 kript)  vorgelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  min-
 destens  2/3  der  im  Kernfach  sowie  mindestens  insge-
 samt  2/3  der  in  den  das  Kernfach  ergänzenden  Studien-
 bestandteilen  zu  erzielenden  Leistungspunkte  nach-
 gewiesen  werden  und  das  Thema  der  Abschlussarbeit
 ausgegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann  mit
 dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das  Auswahlverfahren
 ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Sozial-  und  Kulturanthropologie  ist  ein  berufsquali-
 fizierender  deutscher  oder  gleichwertiger  ausländischer
 Abschluss  eines  Hochschulstudiums  mit  einem  Anteil
 von  mindestens  60  Leistungspunkten  im  Fach  Sozial-
 und Kulturanthropologie.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  deren  Mutterspra-
 che  nicht  Englisch  ist,  und  die  den  Hochschulabschluss
 nicht  an  einer  Bildungsstätte  erworben  haben,  in  der
 Englisch  Unterrichtssprache  ist,  haben  Englischkennt-
 nisse  im  Umfang  der  Niveaustufe  B2  des  Gemeinsamen
 Europäischen  Referenzrahmen  für  Sprachen  (GER)
 nachzuweisen.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studien-
 abschluss  an  einer  ausländischen  Hochschule  oder
 gleichgestellten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der
 Nachweis  von  Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies
 kann  durch  das  Bestehen  der  Deutschen  Sprachprü-
 fung  für  den  Hochschulzugang  (DSH)  oder  durch  Nach-
 weis  eines  gleichwertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der
 Ordnung  für  die  Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  ausländischer  Studienbewerberinnen  und
 Studienbewerber  an  der  Freien  Universität  Berlin  er-
 folgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  vorgelegter  Nachweise
 entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag  werden
 auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungsverfah-
 rens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertigkeit  ge-
 prüft.

 §  4

 Auswahlquote, Auswahlkriterien,

 Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2008/09  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung am 8.  Mai 2008 bestätigt worden.
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geregelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die Quote des §  10 Abs.  1 Satz  3 BerlHZG beträgt 5%.

 (2) Die Auswahl erfolgt nach:

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Er-
 gebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studien-
 gangs bemisst (§  10 Abs.  2 Nr.  1 BerlHZG),

 2.  der  Gewichtung  von  Studienfächern  des  vorangegan-
 genen  Studiengangs,  die  über  die  fachspezifische
 Motivation  und  Eignung  Aufschluss  geben  sollen
 (§  10 Abs.  2 Nr.  4 BerlHZG)

 (3) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Ver-
 fügung  stehenden  Studienplätze  vergeben.  Maßstab  für
 die  Auswahl  ist  die  im  Zeugnis  des  vorangegangenen
 Studienabschlusses ausgewiesene Durchschnittsnote.

 (4) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  2:

 a)  Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hoch-
 schulquote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze
 werden  nach  Abs.  2  Nr.  2  vergeben.  Gewichtungs-
 maßstab  ist  der  in  Leistungspunkten  ausgedrückte
 Umfang  des  Studienfachs  Sozial-  und  Kulturanthro-
 pologie

 b)  Der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  Auswahlpunkte  gemäß  Anlage  1,  dem  jeweils  in
 Leistungspunkten  ausgedrückten  Umfang  des  Stu-
 dienfachs  Sozial-  und  Kulturanthropologie  Auswahl-
 punkte  gemäß  Anlage  2  zugeordnet.  Die  Auswahl
 erfolgt  anhand  der  sich  aus  der  Summe  der  Aus-
 wahlpunktzahlen  ergebenden  Rangfolge  in  abstei-
 gender Reihe.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahl-
 verfahrens  werden  für  den  Masterstudiengang  Sozial-
 und  Kulturanthropologie  Auswahlbeauftragte  einge-
 setzt.  Diese  werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan
 im  Auftrag  des  Präsidiums  der  Freien  Universität  Berlin
 bestimmt.  Sie  müssen  im  Masterstudiengang  Sozial-
 und  Kulturanthropologie  prüfungsberechtigt  sein  und  in
 einem  hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur
 Freien  Universität  Berlin  stehen.  Eine  Vertretung  ist
 nicht  zulässig.  Die  Bestellung  erfolgt  jeweils  für  ein  Aus-
 wahlverfahren.

 §  5

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Prä-
 sidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  –  auf  der  Grundlage  des  Ergebnis-
 ses des Auswahlverfahrens.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  er-
 halten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Im-
 matrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser
 Frist  wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich
 Bewerbung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu
 vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das
 erste  Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätes-
 tens  bei  der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester
 ist  der  erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss
 vorzulegen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  6

 Aufbewahrung der Unterlagen und

 Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Politik-
 und  Sozialwissenschaften  bis  zur  Bestandskraft  der  Ent-
 scheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen Entscheidung aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  7

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.
FU-Mitteilungen 25/2008 vom 10.06.2008 505



FU-Mitteilungen
Anlage zu §  4 Abs.  4 Buchst.  b

 Zuordnung  von  Auswahlpunkten  zur  im  Zeugnis  des  vorangegangenen  Studienabschlusses  ausgewiesenen  Durch-
 schnittsnote

 Durchschnittsnote  Auswahlpunkte

 1,0  50

 1,1  48

 1,2  46

 1,3  44

 1,4  42

 1,5  40

 1,6  38

 1,7  36

 1,8  34

 1,9  32

 2,0  30

 2,1  28

 2,2  26

 2,3  24

 2,4  22

 2,5  20

 2,6  19

 2,7  18

 2,8  17

 2,9  16

 3,0  15

 3,1  14

 3.2  13

 3,3  12

 3,4  11

 ab 3,5  10
506 FU-Mitteilungen 25/2008 vom 10.06.2008



FU-Mitteilungen
Anlage  2

 Zuordnung  von  Auswahlpunkten  zum  in  Leistungspunkten  ausgedrückten  Umfang  des  gewichteten  Studienfachs
 Sozial- und Kulturanthropologie

 Umfang des gewichteten Studienfachs Sozial- u.

 Kulturanthropologie in Leistungspunkten

 Auswahlpunkte

 150  14

 145  13

 140  12

 135  11

 130  10

 125  9

 120  8

 115  7

 110  6

 100  5

 90  4

 80  3

 70  2

 60  1
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Satzung zur Regelung der Vergabe von Studien-

 plätzen für den Masterstudiengang Medien und

 Politische Kommunikation

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung
 vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 18.  Mai  2007  (GVBl.  S.  198),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin
 (Berliner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar
 2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
 12.  Juli  2007  (GVBl.  S.  278),  hat  der  Fachbereichsrat
 des  Fachbereichs  Politik-  und  Sozialwissenschaften  der
 Freien  Universität  Berlin  am  16.  April  2008  folgende
 Satzung erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren
 für  die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1
 Nr.  1  BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang
 Medien  und  Politische  Kommunikation  des  Fachbe-
 reichs  Politik-  und  Sozialwissenschaften  der  Freien  Uni-
 versität Berlin.

 §  2

 Studienplätze und Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Medien
 und  Politische  Kommunikation  zur  Verfügung  stehenden
 Studienplätze  wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien
 Universität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Prä-
 sidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3 Abs.  1 in amtlich beglaubigter Form beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewer-
 bungsschlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1

 genannten  berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss
 noch  nicht  vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein
 aktueller  Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Trans-
 kript)  vorgelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  min-
 destens  2/3  der  im  Kernfach  sowie  mindestens  ins-
 gesamt  2/3  in  den  das  Kernfach  ergänzenden  Studien-
 bestandteilen  zu  erzielenden  Leistungspunkte  (LP)
 nachgewiesen  werden  und  das  Thema  der  Abschluss-
 arbeit  ausgegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht
 dann  mit  dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das  Auswahl-
 verfahren ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Medien  und  Politische  Kommunikation  ist  ein  be-
 rufsqualifizierender  deutscher  oder  gleichwertiger  aus-
 ländischer  Abschluss  eines  Hochschulstudiums  mit
 einem  Anteil  von  mindestens  60  LP  im  Fach  Publizistik-,
 Kommunikations-  und  Medienwissenschaft  der  dem  des
 Bachelorstudiengangs  Publizsitik-  und  Kommunika-
 tionswissenschaft  der  Freien  Universität  Berlin  ent-
 spricht.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  deren  Mutterspra-
 che  nicht  Englisch  ist,  und  die  den  Hochschulabschluss
 nicht  an  einer  Bildungsstätte  erworben  haben,  in  der
 Englisch  Unterrichtssprache  ist,  haben  Englischkennt-
 nisse  auf  dem  Niveau  der  Niveaustufe  B2  des  Gemein-
 samen  Europäischen  Referenzrahmen  für  Sprachen
 (GER) nachzuweisen.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studien-
 abschluss  an  einer  ausländischen  Hochschule  oder
 gleichgestellten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der
 Nachweis  von  Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies
 kann  durch  das  Bestehen  der  Deutschen  Sprachprü-
 fung  für  den  Hochschulzugang  (DSH)  oder  durch  Nach-
 weis  eines  gleichwertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der
 Ordnung  für  die  Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  ausländischer  Studienbewerberinnen  und
 Studienbewerber  an  der  Freien  Universität  Berlin  er-
 folgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  vorgelegter  Nachweise
 entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag  werden
 auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungsverfah-
 rens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertigkeit
 geprüft.

 §  4

 Auswahlquote, Auswahlkriterien,

 Organisatorisches

 (1)  80  %  der  nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten
 verfügbar  gebliebenen  Studienplätze  werden  durch  das

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung am 8.  Mai 2008 bestätigt worden.
508 FU-Mitteilungen 25/2008 vom 10.06.2008



FU-Mitteilungen
in  dieser  Satzung  geregelte  Auswahlverfahren  ver-
 geben  (Hochschulquote).  20  %  der  Studienplätze  wer-
 den  auf  der  Grundlage  von  §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und
 Satz  3  BerlHZG  vergeben.  Die  Quote  des  §  10  Abs.  1
 Satz 3 BerlHZG beträgt 5  %.

 (2) Die Auswahl erfolgt nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Er-
 gebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studien-
 gangs bemisst (§  10 Abs.  2 Nr.  1 BerlHZG),

 2.  einer  Gewichtung  von  Studienfächern  des  voran-
 gegangenen  Studiengangs,  die  über  die  fachspezifi-
 sche  Motivation  und  Eignung  Auskunft  geben  (§  10
 Abs.  2 Nr.  4 BerlHZG).

 (3) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Ver-
 fügung  stehenden  Studienplätze  vergeben.  Maßstab  für
 die  Auswahl  ist  die  im  Zeugnis  des  vorangegangenen
 Studienabschlusses ausgewiesene Durchschnittsnote.

 (4) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  2:

 a)  Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hoch-
 schulquote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze
 werden  nach  Abs.  2  Nr.  2  vergeben.  Gewichtungs-
 maßstab  ist  der  in  Leistungspunkten  ausgedrückte
 Umfang folgender Studienfächer:

 1.  Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

 und

 2.  Politikwissenschaft.

 b)  Der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  Auswahlpunkte  gemäß  Anlage  1,  dem  jeweils  in
 Leistungspunkten  ausgedrückten  Umfang  der  Stu-
 dienfächer  Auswahlpunkte  gemäß  Anlage  2  zu-
 geordnet.  Die  Auswahl  erfolgt  anhand  der  sich  aus
 der  Summe  beider  Auswahlpunktzahlen  ergebenden
 Rangfolge in absteigender Reihe.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens
 werden  mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  einge-
 setzt.  Diese  werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan
 im  Auftrag  des  Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen  im
 Masterstudiengang  Medien  und  Politische  Kommunika-
 tion  prüfungsberechtigt  sein  und  in  einem  hauptberuf-
 lichen  Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität
 Berlin  stehen.  Eine  Vertretung  ist  nicht  zulässig.  Die  Be-
 stellung erfolgt jeweils für ein Auswahlverfahren.

 §  5

 Erstellen einer Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine

 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß §  8  a BerlHZG ermittelt.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Prä-
 sidium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage der ermittelten Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  er-
 halten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur
 Immatrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  die-
 ser  Frist  wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich
 Bewerbung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu
 vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das
 erste  Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätes-
 tens  bei  der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester
 ist  der  erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss
 vorzulegen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zuge-
 lassen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung der Unterlagen und

 Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Politik-
 und  Sozialwissenschaften  bis  zur  Bestandskraft  der  Ent-
 scheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen Entscheidung aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.
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FU-Mitteilungen
Anlage  1

 Zuordnung  von  Auswahlpunkten  zur  im  Zeugnis  des  vorangegangenen  Studienabschlusses  ausgewiesenen  Durch-
 schnittsnote gemäß §  4 Abs.  4 Buchst.  b)

 Anlage  2

 Zuordnung  von  Auswahlpunkten  zum  in  Leistungspunkten  ausgedrückten  Umfang  der  gewichteten  Studienfächer
 gemäß §  4 Abs.  4 Buchst. b)

 Durchschnittsnote  Auswahlpunkte

 1,0  50

 1,1  48

 1,2  46

 1,3  44

 1,4  42

 1,5  40

 1,6  38

 1,7  36

 1,8  34

 1,9  32

 2,0  30

 2,1  28

 2,2  26

 2,3  24

 2,4  22

 2,5  20

 2,6  19

 2,7  18

 2,8  17

 2,9  16

 3,0  15

 3,1  14

 3.2  13

 3,3  12

 3,4  11

 ab 3,5  10

 Umfang der gewichteten Studienfächer  Auswahlpunkte

 90  8

 85  7

 80  6

 75  5

 70  4
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